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1. Vorbemerkungen 

Am 05.07.2018 fasste der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede den Beschluss zur Aufstellung 

der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Feldstraße“ – Sportanlage am Schederweg und beauf-

tragte den Bürgermeister, das Bauleitplanverfahren gem. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) nach den (Ver-

fahrens - ) Regeln für „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ im beschleunigten Verfahren in Verbin-

dung mit § 13 BauGB „Vereinfachtes Verfahren“ durchzuführen. Am 12.07.2018 fand eine frühzeitige 

Bürgerinformationsveranstaltung zu den Zielen und Inhalten der Bauleitplanung statt, die am 19.09.2018 

durch einen informellen Bürgerdialog zur Diskussion der geplanten Änderung ergänzt wurde. 

 
Das Amtsblatt Nr. 7 vom 11.07.2018 enthielt die Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-

lichkeit sowie Träger öffentlicher Belange und Behörden gem. § 13a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 i.V.m. § 3 

Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB vom 19.07.2018 bis 20.08.2018 und den Zeitpunkt der Bürgerinformations-

veranstaltung am 12.07.2018. Zusätzlich informierte die Kreis- und Hochschulstadt Meschede mit Schrei-

ben vom 06.07.2018  

 Die Eigentümerschaften der im Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung gelegenen Grundstücke 

und 

 Die Eigentümerschaften der angrenzenden Grundstücke 

von der Bürgerinformationsveranstaltung und dem Beteiligungszeitraum und bat um Abgabe einer Stel-

lungnahme. Mit Schreiben vom 06.07.2018 informierte die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ferner 

die Behörden und Träger öffentlicher Belange entsprechend und bat diese um Abgabe einer Stellung-

nahme. 

 

Am 13.12.2018 beriet und entschied der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede über die einge-

gangenen Anregungen und fasste sodann den Auslegungsbeschluss gem. § 13a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 

2 i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB. 

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 02.01.2019 bis 01.02.2019 sind 4 Stellungnahmen eingegan-

gen. Davon beinhaltete eine Stellungnahme substanzielle Anregungen, so dass das schalltechnische 

Gutachten überarbeitet wurde und der Bereich des geplanten Stellplatzes verkleinert werden musste. Die 

Grundzüge der Planung sind durch diese Überarbeitung nicht berührt. Jedoch ist der Kreis der betroffe-

nen Öffentlichkeit und der berührten Träger öffentlicher Belange schwer abzugrenzen. Daher wurde eine 

erneute öffentliche Auslegung gem. § 4 a Abs. 3 S. 1 BauGB durchgeführt. Die Bekanntmachung erfolgte 

am 12.04.2019 im Amtsblatt Nr. 4. Gemäß § 4a Abs. 3 S. 2 BauGB wurde bestimmt und in der Bekannt-

machung hingewiesen, dass nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen Stellungnahmen abgegeben 

werden konnten. Die Dauer der Auslegung wurd angemessen auf 2 Wochen verkürzt. Dies kann dadurch 

begründet werden, dass eine Änderung nur das schalltechnische Gutachten sowie die Dimensionierung 

der geplanten Stellplätze betraf; weitere Inhalte wurden nicht geändert. Es gingen 6 Stellungnahmen ein; 

keine enthielt substanziellen Anregungen.  

 

In der Sitzung des Rates der Kreis- und Hochschulstadt Meschede am 11.07.2019 wurde der abschlie-

ßende Satzungsbeschluss gefasst. 
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2. Zum Begriff „Innenentwicklung“ und zu weiteren Voraussetzungen 

Dem Begriff „Innenentwicklung“ unterfallen nicht nur Maßnahmen der Nachverdichtung und der Brachflä-

chenentwicklung, sondern auch „andere Maßnahmen“ i. S. eines Auffangtatbestandes wie z. B.  

a. Anpassungen an heutige Nutzungsanforderungen 

b. Sicherung vorhandener städtebaulicher Strukturen in bauplanungsrechtlicher Hinsicht 

c. Sicherung vorhandener städtebaulicher Strukturen, indem nur in wenigen Beziehungen die bau- 

und planungsrechtlichen Zulässigkeitsregelungen geändert werden 

d. Änderung oder Beschränkung von Nutzungen 

e. Maßnahmen der Stadterneuerung und Sanierung 

f. Maßnahmen des Stadtumbaus 

 

auf einer relativ kleinen Grundfläche. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Änderung bzw. Erwei-

terung einer bestehenden Nutzung. 

 

Das Verfahren des § 13a BauGB ermächtigt zum Verzicht auf verschiedene Prüfungsvorgänge und Dar-

legungslasten. Es entfällt  

 

 die Umweltprüfung,  

 die Niederlegung eines Umweltberichtes,  

 die Angabe, welche Umweltinformationen verfügbar sind,  

 die zusammenfassende Erklärung gem. § 10a Abs. 1 BauGB und  

 die Überwachung der Umweltauswirkungen nach § 4c BauGB. 

 

Es entfällt in diesem Verfahren weiterhin grundsätzlich die Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB.  

 

Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens gem. § 13a BauGB kann hier erfolgen. Mit der Planung 

wird die Erweiterung der Nutzung einer bestehenden Sportanlage in der Mescheder Kernstadt ermöglicht 

und stellt somit einen Beitrag zur Innenentwicklung dar. Alternative wäre eine neue Sportanlage an ande-

rer Stelle mit entsprechender Inanspruchnahme von Freiflächen. 

 

Da keine baulichen Anlagen vorgesehen sind, beträgt die zulässige Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 

BauNVO 0 qm und somit weniger als 20.000 qm, so dass ein Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. 

§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB aufgestellt werden kann. Da jedoch auch die Grundflächen der Spielfelder und 

die Stellplätze versiegelte Flächen darstellen, wird die im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO definierte 

Grundfläche um diese Flächen ergänzt. Aber auch dann liegt der Wert mit 11.124 qm unter 20.000 qm.  

 

Auch sollen keine Vorhaben zugelassen werden, die einer Umweltverträglichkeitspflicht (UVP-Pflicht) 

unterliegen, bei der gem. § 13a Abs. 1 S. 4 BauGB das beschleunigte Verfahren ausgeschlossen wäre. 

Dies ist hier nicht der Fall. 
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3. Anlass und Zielsetzung der Bebauungsplanänderung; Begründung zur Abgrenzung des Gel-
tungsbereiches 

Der Bereich am Schederweg ist seit dem 10.09.1974 Gegenstand des Bebauungsplanes Nr. 23 „Feld-

straße“ und ist durch eine Sportanlage samt Umkleidegebäude bebaut. Die Sportanlage ist im Bebau-

ungsplan als eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Schulsportplatz“ festgesetzt, so dass aus-

schließlich eine Nutzung durch Schulsport zulässig ist. Es besteht aber ein Bedarf nach weiteren Sport-

flächen für Vereinssport (Trainings- und Spielbetrieb). 

 

Ein Vergleich der für die jeweiligen Ortsteile zur Verfügung stehenden Sportanlagen ergibt, dass in der 

Kernstadt im Verhältnis die meisten Einwohner auf eine Sportanlage kommen. 7.646 Einwohnern steht in 

der Kernstadt jeweils eine Sportanlage zur Verfügung. Bei einer Hinzunahme der Sportanlage des Sche-

derwegs beträgt die Zahl 5.097. In den Ortsteilen steht den bestehenden Sportanlagen eine geringere 

Einwohnerzahl gegenüber. Die Einwohnerzahl pro Sportanlage liegt zwischen 856 (Grevenstein) und 

2.078 (Freienohl/Bockum/Brumlingsen). (Berechnungszeitpunkt 2018) 

 

Eine Prüfung möglicher alternativer Standorte ergab, dass die bestehende Sportanlage am besten geeig-

net ist für eine Nutzung durch Sportvereine und die Öffentlichkeit. Folgende alternative Standortmöglich-

keiten in der Kernstadt sind geprüft worden:  

 

1. Schederweg (oberhalb des Schulzentrums) 

2. Le-Puy-Straße (westlich des Schwimmbades) 

3. Schederweg (bestehender Standort) 

4. Im Schwarzen Bruch 

 

Der Standort „Schederweg - oberhalb des Schulzentrums“ hat den Vorteil, dass sich diese Fläche in der 

Nähe des Schulzentrums befindet und somit eine gute Lage für die Nutzung durch die Schulen aufweist. 

Zudem ist die Fläche im Flächennutzungsplan als Gemeinbedarfsfläche dargestellt und der Eigentümer 

signalisierte Veräußerungsbereitschaft. Jedoch ergab eine immissionsschutzrechtliche Auskunft des In-

genieurbüros Draeger Akustik, dass, je nach Anordnung der Zuschauerplätze, nur ein gleicher, teilweise 

ein schlechterer Zustand (2-3 dB(A) höher) als am bestehenden Standort erreicht wird. Hinzu kommt, 

dass durch die Hanglage erhebliche bauliche Schwierigkeiten zu erwarten sind, die einen erheblichen 

finanziellen und baulichen Aufwand sowie hohe Böschungen zu den Nachbargrundstücken mit sich brin-

gen. Erhebliche Nachteile sind die beengten Verhältnisse, so dass nur eine schlechtere Ausstattung (oh-

ne 400m-Umlaufbahn) möglich wäre. Zudem lassen sich keine Stellplätze anordnen. Es kann festgehal-

ten werden, dass sich der Standort „Schederweg - oberhalb des Schulzentrums“ nicht für eine Neuaus-

weisung einer Sportanlage eignet.  

 

Der Standort „Le-Puy-Straße – westlich des Schwimmbades“ liegt in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt, 

zum Schwimmbad und zum ÖPNV (Bahnhof/ZOB) und ist so gut für die Nutzergruppen Verei-

ne/Öffentlichkeit erreichbar. Auch weist der Standort eine ausreichende Fläche für eine optimale Sportan-

lagenausstattung auf. Durch die abgelegene Lage ist mit keinerlei Einschränkungen des Immissions-

schutzes zu rechnen. Die Lage ist jedoch auch ein Nachteil, da die Schüler/innen des Schulzentrums zur 
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Sportanlage gefahren werden müssten oder aber, es müssten beide Sportplätze erhalten werden, was 

doppelte Unterhaltungskosten nach sich zieht. Stellplätze wären am Schwimmbad vorhanden, somit je-

doch nicht in unmittelbarer Nähe des Standortes. Eine Erschließung des Standortes existiert derzeit nicht 

und müsste hergestellt werden. Ein hoher baulicher Aufwand, Unterhalt und Pflege wären die Folge. Auf-

grund der Lage zwischen der Ruhr, der Bahntrasse und des Schwimmbades können Rettungswege für 

Notfallsituationen nur mangelhaft vorgehalten werden. Die Lage im Überschwemmungsgebiet, im Land-

schaftsschutzgebiet sowie die Darstellung als landwirtschaftliche Fläche im FNP stellen weitere Hürden 

dar. Auch befindet sich die Fläche nicht im Eigentum der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Es kann 

festgehalten werden, dass sich der Standort „Le-Puy-Straße – westlich des Schwimmbades“ nur bedingt 

für eine Neuausweisung einer Sportanlage eignet.  

 

Der Standort „Schederweg – bestehender Standort“ liegt direkt am Schulzentrum. Die Sportanlage weist 

eine gute Ausstattung auf; besitzt bspw. eine 400 m – Umlaufbahn. Das Immissionsschutzgutachten des 

Ingenieurbüros Draeger Akustik ergab, dass die Immissionsschutzgrenzwerte auch bei einer Nutzung 

durch Vereine eingehalten werden. Es befinden sich Stellplätze in unmittelbarer Nähe. Jedoch liegt kein 

Baurecht für eine Nutzung über den Schulsport hinaus vor. Dies müsste geschaffen werden. Der FNP 

stellt eine Nutzung als Sportanlage bereits dar, so dass nur eine Änderung des Bebauungsplans erforder-

lich wäre. Es würde zu keiner Doppelung kommen, d.h. dass es zwei Plätze für unterschiedliche Nutzun-

gen gäben müsste. Es käme zu einer optimalen Auslastung, was volkswirtschaftlich und für einen spar-

samen Umgang mit Grund und Boden sinnvoll ist.  Es kann festgehalten werden, dass sich der Standort 

„Schederweg – bestehender Standort“ für eine Neuausweisung einer Sportanlage eignet.  

 

Der Standort „Im Schwarzen Bruch“ bietet Flächen für eine Sportanlagennutzung. Die Lage zeichnet sich 

aus durch die Nähe zur Fachhochschule und somit zu potenziellen Nutzergruppen. Auch kommt es durch 

die Lage zu geringen Belastungen – aber auch hier besteht eine Nähe zu Wohnbebauungen. Zu beach-

ten ist außerdem, dass der Standort zum einen im Landschaftsschutzgebiet Wiesentäler liegt und zum 

anderen wertvolle Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung darstellt. Hinzu kommt, dass aufgrund ei-

ner bestehender Stromleitung und des Flusses Gebke nur eine eingeengte Fläche zur Verfügung stehen 

würde. Diese Fläche ist zudem topographisch bewegt, was wiederum zu hohen baulichen Aufwendungen 

führen würde. Auch befindet sich die Fläche nicht im Eigentum der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, 

so dass Flächenerwerb erforderlich wäre. Aufgrund der weiten Entfernung zum Schulzentrum müssten 

die Schüler/innen zum Sportunterricht gefahren werden oder aber, es müssten beide Sportplätze erhalten 

werden, was doppelte Unterhaltungskosten nach sich zieht. Es kann festgehalten werden, dass sich der 

Standort „Im Schwarzen Bruch“ nicht für eine Neuausweisung einer Sportanlage eignet.  

 

Es lässt sich demnach insgesamt festhalten, dass die Öffnung der Nutzung der bestehenden Sportanlage 

am Schederweg für Vereine und die Öffentlichkeit die wirtschaftlichste und geeignetste Lösung zur De-

ckung des Bedarfs darstellt. Die Erforderlichkeit gem. § 1 Abs. 3 BauGB ist gegeben und die Schaffung 

des Baurechtes für eine Umwidmung der Sportanlage durch die Bebauungsplanänderung vorzunehmen. 

 

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede fasste am 05.07.2018 einen Aufstellungsbeschluss für 

die Änderung des bestehenden Bebauungsplanes Nr. 23, wonach eine Änderung der Zweckbestimmung 
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der Sportanlage erfolgen soll. Es sollen die Flächen einbezogen werden, die auch in der Bebauungs-

planaltfassung als Schulsportanlage festgesetzt sind und so unmittelbar mit der Sportnutzung in Verbin-

dung stehen, wie bspw. das Umkleidegebäude oder die westlich angrenzenden Stellplätze, die zukünftig 

den Stellplatzbedarf der Sportanlage decken sollen. Ziel ist es, die städtebaulichen Vorgaben zu ändern, 

so dass als Gesamtresultat die Sportanlage für die Schulsportnutzung, dem Vereinssport sowie der Öf-

fentlichkeit für sportliche Zwecke zu Verfügung steht.  
 

Begründung zur Abgrenzung des Geltungsbereiches 

Der Geltungsbereich liegt am Schederweg, zwischen den Einmündungen der Straßen Hermann-Voss-

Straße und der Verbindungsstraße Schederweg – Hermann-Voss-Straße. Der Geltungsbereich wird be-

grenzt durch die Verbindungsstraße Schederweg – Hermann-Voss-Straße im Osten, die Hermann-Voss-

Straße im Westen und Norden sowie den Schederweg im Süden. 

 

Der Geltungsbereich umfasst die bereits als Sportanlage genutzten Flächen entlang der Straße Schede-

rweg. Auf all diesen Flächen soll durch die Bebauungsplanänderung das Potenzial für eine erweiterte 

Nutzung der Sportanlage und ein verträgliches Entwicklungspotenzial der vorhandenen Nutzung geschaf-

fen werden.  

 

Stichpunktartig zusammengefasst besteht die Überplanung aus den nachstehenden Planinhalten: 

 Festsetzung von Flächen für Sport- und Spielanlagen mit der Zweckbestimmung Sportanlage gem. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. 

 Umgrenzung von Flächen für Stellplätze gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.  

 Festsetzung von Vorkehrungen aufgrund immissionsschutzrechtlicher Erfordernisse (Lärmschutz-

maßnahmen) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB. 

 

4. Begrenzung des Geltungsbereiches 

Der Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Meschede-Stadt und ist wie folgt abgegrenzt: 

 

Im Süden:   Schederweg: Flur 12, Flurstücksnummer 1742 

 

Im Osten: Verbindungsstraße Schederweg – Hermann-Voss-Straße, Flur 12, Flur-

stücksnummer 1701 

 

Im Westen / Im Norden:  Hermann-Voss-Straße: Flur 12, Flurstücksnummer 1702 

 

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Gemarkung Meschede-Stadt, Flur 12, Flurstücke: 1700, 

1701 tlw. (Straße). 

 

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt ca. 20.052 qm. 
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5. Vorgaben des Flächennutzungsplanes 

Planinhalt des wirksamen Flächennutzungsplanes (FNP) der Kreis- und Hochschulstadt Meschede im 

Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 „Feldstraße“ – Sportanlage am Scheder-

weg ist die Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Sportplätze“.  

 

Um der planerischen Konfliktbewältigung Rechnung zu tragen, muss bereits im Flächennutzungsplan 

eine Standort- und Zweckbestimmung von Sportanlagen erfolgen. Die Darstellung einer Grünfläche allein 

reicht nicht aus, da die konkrete Zweckbestimmung erkennbar sein muss. So wird in der Kommentierung 

zur Baunutzungsverordnung auch für kleinere Sportplätze empfohlen, dass mindestens ein Standortsym-

bol dargestellt sein soll.1 Die Darstellung einer Sportfläche ist im Flächennutzungsplan der Kreis- und 

Hochschulstadt für den Standort am Schederweg enthalten. Es besteht demnach keine Abweichung zwi-

schen der Nutzungskonzeption und dem wirksamen FNP. Demzufolge wird dem Anspruch des § 8 Abs. 2 

BauGB genüge getan, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Eine 

Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung ist nicht erforderlich. 

 

Abbildung: Auszug aus dem rechtskräftigen FNP im Bereich des Schederwegs 

 
 

6. Die Konzeptionen der rechtsverbindlichen Bebauungsplanaltfassung im Geltungsbereich der 
6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Feldstraße“ – Sportanlage am Schederweg 

Die 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 „Feldstraße“ – Sportanlage am Schederweg bezieht Teilflä-

chen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 23 „Feldstraße“ ein. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 23 „Feldstraße“, Rechtskraft: 10.09.1974, setzt in diesen Teilflächen eine Grün-

fläche mit der Zweckbestimmung „Schulsportplatz“ fest. Als Maß der baulichen Nutzung ist eine Höchst-

grenze von einem Vollgeschoss sowie eine Grundflächenzahl von 0,02 festgesetzt. Die Bauweise ist als 

offene Bauweise festgesetzt. (siehe Anlage 1) 

 

Weitere Festsetzungen werden für diesen Bereich nicht getroffen. Die Lage der Sportanlage ist graphisch 

dargestellt worden; besitzt jedoch keinerlei Festsetzungscharakter (z.B. die Umlaufbahn).  

 

                                                           
1 vgl. Fickert/Fieseler: Kommentar zur Baunutzungsverordnung, 12. Auflage, § 1 Rn. 68 
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7. Planinhalt der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Feldstraße“ – Sportanlage am Sche-
derweg  

7.1 Fläche für Sport- und Spielanlagen 

Die 6. Bebauungsplanänderung setzt eine Fläche für Sport- und Spielanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB mit der Zweckbestimmung Öffentliche Sportanlage für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport fest. 

Zulässig ist die Errichtung von Sportanlagen (Spielfeld, Laufbahn, Anlagen für die Leichtathletik, Flut-

lichtmasten); Anlagen für Zuschauer, Betreuer und Spieler; Zweckgebundene bauliche Anlagen für Sani-

täre Anlagen, Umkleideräume, Sanitätsräume und Lagerräume; Ballfanganlagen (Zäune, Netze); Zuge-

hörige Personenunterstände (Trainerkabinen); Erschließungs- und / Parkplatzanlagen; Einfriedungen und 

Anlagen zum Aktiven Schallschutz. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.  

 

Die Festsetzung der Fläche für Sportanlagen dient der Öffnung der Sportanlage über den Schulsport 

hinaus und spiegelt den derzeitigen Bedarf wider. Auch zukünftig soll die Sportanlage für den Schulsport 

genutzt werden; darüber hinaus aber auch für sportliche Zwecke für die Öffentlichkeit, bspw. für Sport-

vereine, zur Verfügung stehen.  

 

Die Festsetzung als Fläche für Sportanlagen bietet die größtmögliche Planungsflexibilität bei der frei-

raumbezogenen Ausgestaltung. Zubehörbauten wie bspw. Sanitär- oder Umkleidegebäude sind ohne 

weitere Festsetzungen zulässig. Größere bauliche Anlagen, wie z.B. Vereinsheime oder Sporthallen, 

benötigen regelmäßig gesonderte Festsetzungen, insbesondere zum Maß der baulichen Nutzung.2 Da 

solche größeren baulichen Anlagen an dieser Stelle nicht vorgesehen sind, werden entsprechende Fest-

setzungen bewusst nicht getroffen. Andere bauliche Anlagen oder Nutzungen wie Vereinsheime, Gastro-

nomie oder die Vermietung für Feierlichkeiten durch Dritte sind unzulässig.  

 

Aufgrund der Tatsache, dass eine Fläche für Sportanlagen kein Baugebiet im Sinne der §§ 2 - 11 Bau-

NVO darstellt, finden die Bestimmungen der Baunutzungsverordnung hinsichtlich der Zulässigkeit von 

Nebenanlagen keine Anwendung. Daher werden die dem Nutzungszweck zugeordneten Stellplätze so-

wie Nebenanlagen explizit aufgenommen. 

 

Mit einer gestrichelten Linie (vorgeschlagene Abgrenzung Sportanlage) wird die derzeitige Lage des 

Spielfeldes sowie der Laufbahn unverbindlich dargestellt. Die Abgrenzung der Fläche für Sportanlagen 

geht über die dargestellte Abgrenzung der Sportanlage hinaus und ermöglicht zukünftig eine Realisierung 

von Alternativen im Hinblick auf die Anordnung der Sportanlagenbestandteile oder die Wahl des Belages. 

 

7.2 Flächen für Stellplätze 

Für den ruhenden Verkehr wird im westlichen Bereich der Fläche für Sportanlagen eine Fläche für Stell-

plätze festgesetzt. Der Nachweis von Stellplätzen ist in der Baugenehmigung erforderlich. Die grundsätz-

liche Realisierbarkeit dieser erforderlichen Stellplätze ist bereits im Bauleitplanverfahren zu prüfen. Nach 

der Stellplatzsatzung für die Kreis- und Hochschulstadt Meschede sind ca. 40 – 45 Stellplätze für den 

geplanten Sportplatz Schederweg erforderlich (tagsüber für die Schulnutzung; nachmittags für die Ver-

                                                           
2
 vgl. Fickert/Fieseler: Kommentar zur Baunutzungsverordnung, 12. Auflage, § 1 Rn. 68.3 
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einsnutzung). Da der Stellplatznachweis in der Baugenehmigung ggf. durch eine Doppelbelegung der 

Stellplätze möglich ist, werden die 23 bestehenden und im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen 

Stellplätze am Schederweg mit einbezogen. Diese werden hauptsächlich von der angrenzenden Haupt-

schule genutzt und stehen somit außerhalb der Schulzeiten zur Verfügung. Hinzu kommt die im Bebau-

ungsplan festgesetzte Fläche für Stellplätze. Auf der bestehenden Parkplatzfläche sind ca. 17 Stellplätze 

möglich. Dem Nachweis der erforderlichen Anzahl von Stellplätzen kann mit 40 Stellplätzen Rechnung 

getragen werden.  

 

Eine Erweiterung der bestehenden Parkmöglichkeiten in östliche Richtung (ehemaliger Bolzplatz neben 

dem Spielfeld) wird durch die Ausweitung der Stellplatzfläche ermöglicht. Es können dort ca. 23 weitere 

Stellplätze zusätzlich entstehen. So kann bei Bedarf die Anzahl an Parkmöglichkeiten in unmittelbarer 

Nähe zur Sportanlage realisiert werden. Aufgrund der schalltechnischen Auswirkungen ist darauf hinzu-

weisen, dass die Fahrstrecke zwischen dem westlichen, bestehenden Parkplatz und einem neu zu errich-

tenden östlichen Parkplatz asphaltiert werden sollte. Eine Pflasterung würde zu höheren Immissionen 

führen. 

 

Eine weitere Option könnte sicherlich die Öffnung der Bushaltestelle für den ruhenden Verkehr zu be-

stimmten Zeiten ergeben.  

 

7.3 Straßen- und Wegeerschließung 

Die verkehrsmäßige Erschließung des Geltungsbereiches erfolgt wie bisher ausgehend vom Schederweg 

(Verbindungstraße Schederweg – Hermann-Voss-Straße). Der Schederweg selbst ist nur zum Teil Be-

standteil des Geltungsbereiches des Bebauungsplans, da die Abgrenzung den Grenzen der Bebauungs-

planaltfassung entspricht. Änderungen sind nicht vorgesehen. 

 

7.4 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichem Umwelteinwirkungen 

In der 6. Änderung sind immissionsschutzrechtliche Vorkehrungen (Lärmschutzmaßnahmen) benannt, 

die im Gutachten „Schalltechnischer Bericht Nr. 19-14 Ermittlung und Beurteilung der Sportanlagenlärm-

immission in der Nachbarschaft Sportplatz am Schederweg der Stadt Meschede“ des Ingenieurbüros 

Draeger Akustik aus Meschede (Anlage 2) bezeichnet worden sind. Diese betreffen folgende Regelun-

gen, die als Hinweis aufgenommen sind: 

 

 In der Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) und in der morgendlichen Ruhezeit (werktags 06:00 Uhr 

bis 08:00 Uhr, Sonn- und Feiertags 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr) ist die Nutzung der Anlage nicht gestat-

tet – hiervon ausgenommen ist nur die Nutzung für schulische Zwecke an Werktagen. 

 Der Einsatz einer elektroakustischen Beschallung ist nicht zulässig. 

 Bei der Nutzung der Anlage für Wettkämpfe sind max. 200 Zuschauer gestattet.  

 An Tagen, an denen die Anlage für schulische Zwecke genutzt wird, ist Wettkampfbetrieb nicht zu-

lässig. 

 An Tagen mit Wettkampfbetrieb ist ein zusätzlicher Trainingsbetrieb nicht zulässig. 

 Pro Tag sind max. 2 Fußballspiele im Wettkampfbetrieb zulässig 
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Der Wettkampfbetrieb umfasst auch Freundschaftsspiele. 

 

Die Möglichkeit bauliche Maßnahmen mit gleicher Wirkung, wie die Errichtung eines Lärmschutzwalles 

oder einer Einhausung, durchführen zu können, wird durch die Aufnahme einer entsprechenden Festset-

zung sichergestellt. Dies ist nur eine weitere Möglichkeit, durch die keine Nutzungsintensivierung gene-

riert werden kann. Durch die Vorgabe der Trainings- und Spielzeiten durch die Stadtverwaltung ist die 

Einhaltung der Annahmen sichergestellt. 

 

8. Wesentlichen Auswirkungen der Planung im Sinne des § 2a BauGB 

Es ergeben sich durch die Überplanung keine Änderungen in Bezug auf die Bodenfunktionen, da bereits 

durch den alten Bebauungsplan aus dem Jahr 1974 eine Fläche für eine Sportanlage festgesetzt wurde.  

 

Durch die Öffnung der Nutzung der Sportanlage über die Schulsportnutzung hinaus wird sichergestellt, 

dass eine Erweiterung der Sportanlagennutzung nur innerhalb der bereits überplanten Flächen vollzogen 

wird und die Neuinanspruchnahme von Außenbereichsflächen vermieden wird. Dies ist hinsichtlich der 

Bodenschutzklausel gem. § 1a Abs.2 BauGB, nach der ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

erfolgen soll, zu begrüßen.  

 

Durch die Erweiterung der Nutzung der Sportanlage wird es zu zusätzlichen Lärmbelastungen kommen. 

Entsprechend der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan („Schalltechnischer Bericht Nr. 

19-14 Ermittlung und Beurteilung der Sportanlagenlärmimmission in der Nachbarschaft Sportplatz am 

Schederweg der Stadt Meschede“ des Ingenieurbüros Draeger Akustik aus Meschede vom 25.03.2019) 

werden die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV sowohl bei Schulsportbetrieb, Spielbetrieb als auch 

Trainingsbetrieb (Fußball) werktags bzw. sonn-/feiertags an allen Immissionsorten im Umfeld eingehal-

ten. Nähere Ausführungen sind Kap. 11 zu entnehmen. 

 

9. Grünordnung  

Die Sportanlage wird, anders als in der Bebauungsplanaltfassung, nicht mehr als Grünfläche sondern als 

Sportanlagenfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB festgesetzt. Dies ermöglicht zukünftig die Sportanlage 

den aktuellen Anforderungen anzupassen. Bspw. ist die Umgestaltung in einen Kunstrasenplatz zulässig.3 

 

In der Bebauungsplanänderung sind keine Bindungen für Anpflanzungen festgesetzt. Aufgrund der Bö-

schungsflächen hin zur Hermann-Voss-Straße sowie die Lage im Wohngebiet mit überwiegender Einzel-

/Doppel- und Reihenhausbebauung ist eine ausreichende Grünstruktur in dem Bereich der Bebauungs-

planänderung gegeben. Eine zusätzliche Festsetzung von Anpflanzungen ist städtebaulich nicht erforder-

lich.  

 

Zum Entfall von Ausgleichsmaßnahmen 

Wenn bei einer Bebauungsplanung der Innenentwicklung  --  wie hier vorliegend  --  die festgesetzte 

                                                           
3
 vgl. Fickert/Fieseler: Kommentar zur Baunutzungsverordnung, 12. Auflage, § 1 Rn. 68.3 
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Grundfläche i. S. des § 19 Abs. 2 BauNVO weniger als 20.000 qm beträgt, kann diese Bauleitplanung 

gem. § 13a Abs. 1 und 2 BauGB im sogenannten „beschleunigten Verfahren“ erfolgen, wonach Eingriffe 

in Natur und Landschaft im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt oder als zulässig gelten. Eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und eine Festsetzung von Aus-

gleichsmaßnahmen sind demzufolge nicht erforderlich.  

 

10. Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine eingetragenen Baudenkmale und Boden-

denkmale. Bei Erteilung von Baugenehmigungen in diesem Gebiet wird eine Auflage aufgenommen, wo-

nach Bodenfunde den zuständigen Stellen zu melden sind und die Entdeckungsstätte mindestens drei 

Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten ist. 

 

Dieser Sachverhalt ist Gegenstand des in der Legende dieses Bebauungsplanes enthaltenen Hinweises: 

 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. 

Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bo-

denbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens 

aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Kreis- und 

Hochschulstadt Meschede als Unterer Denkmalbehörde (Tel. 0291-205 275) und / oder der LWL-

Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750, Fax: 02761/937520) – unverzüglich 

anzuzeigen und die Entdeckungsstelle mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu halten 

(§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigege-

ben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszu-

werten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG 

NRW).“ 

 

11. Aktiver Immissionsschutz   

Beeinträchtigungen durch Erschütterungen, luftfremde Stoffe, Licht, Wärme und Strahlen, die nach Art, 

Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 

Allgemeinheit oder die Nachbarschaft über das zulässige Ausmaß herbeizuführen, liegen im Geltungsbe-

reich der vorliegenden Bauleitplanung nicht vor bzw. werden aufgrund der getroffenen Festsetzungen zur 

Art der baulichen Nutzung für die nähere und die weitere Umgebung nicht hervorgerufen. 

 

Durch die Erweiterung der Nutzung der Sportanlage wird es zu zusätzlichen Lärmbelastungen kommen. 

Entsprechend der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan („Schalltechnischer Bericht Nr. 

19-14 Ermittlung und Beurteilung der Sportanlagenlärmimmission in der Nachbarschaft Sportplatz am 

Schederweg der Stadt Meschede“ des Ingenieurbüros Draeger Akustik aus Meschede vom 25.03.2019) 

werden die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV sowohl bei Schulsportbetrieb, Spielbetrieb als auch 

Trainingsbetrieb (Fußball) werktags bzw. sonn-/feiertags an allen Immissionsorten im Umfeld eingehal-

ten, wenn die unter Kapitel 7.4 aufgeführten Vorkehrungen eingehalten werden. Diese werden aus die-

sem Grund als Hinweis im Bebauungsplan aufgenommen. Eine Festsetzung der Nutzungszeiten im Be-
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bauungsplan findet im Baugesetzbuch und in der Baunutzungsverordnung keine Rechtsgrundlage4. Nur 

freizuhaltende Schutzflächen, Flächen für besondere Anlagen/Vorkehrungen oder bauliche und sonstige 

technische Vorkehrungen sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festsetzbar. Es reicht aus, wenn die Rege-

lungen eines Immissionsschutzgutachtens dem Bebauungsplan zugrunde liegen und dadurch der Immis-

sionsschutz gewährleistet werden kann und die Regelung der Nutzung in die Baugenehmigung verlagert 

wird. Die Nutzungszeiten können, so wie hier vorgenommen, in die Begründung aufgenommen werden.5 

Nähere Ausführungen sind im Gutachten, das als Anlage zur Begründung beigefügt ist, zu entnehmen. 

 

Die Erweiterung der Nutzung der Sportanlage erzeugt fließenden sowie ruhenden motorisierten Verkehr, 

der in der schalltechnischen Untersuchung Berücksichtigung findet. Der ruhende Verkehr auf den der 

Sportanlage zugeordneten Parkflächen ist in die Berechnung der Gesamtbeurteilungspegel eingeflossen. 

Auch unter Einbeziehung dieser Geräuschquellen liegen die Gesamtbeurteilungspegel unterhalb der 

Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV. Auch die Erweiterung der festgelegten Stellplätze im westlichen 

Bereich führt zu keiner Änderung des Gesamtergebnisses der Schalluntersuchung. Dies ist durch die 

Überarbeitung im schalltechnischen Bericht Nr. 19-14 vom 25.03.2019 bestätigt worden. Aufgrund der 

schalltechnischen Auswirkungen ist darauf hinzuweisen, dass die Fahrstrecke zwischen dem westlichen, 

bestehenden Parkplatz und einem neu zu errichtenden östlichen Parkplatz asphaltiert werden sollte. Eine 

Pflasterung würde zu höheren Immissionen führen. 

 

Die Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen durch das der Anlage zugeordnete Verkehrs-

aufkommen, zu dem auch die Parkbewegungen auf den Stellplätzen u.a. im Schederweg zählen, sind 

gem. 16. BImSchV gesondert zu betrachten. Eine Erhöhung des gesamten Verkehrslärms um 3 dB(A) 

(was einer Erhöhung des Verkehrs um 60 % im Jahresmittel bedeuten würde) durch die geplante Erwei-

terung der Nutzung ist nicht zu erwarten, so dass eine Berücksichtigung des der Anlage zugeordneten 

Verkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen gem. 16. BImSchV nicht erforderlich ist. Unabhängig davon 

sagt der schalltechnische Bericht aus, dass die Parkvorgänge auf den öffentlichen Verkehrsflächen nicht 

zu einem kritischen Pegelbeitrag führen würden, da der erreichte Pegel 10 dB(A) unter dem Grenzwert 

von 59 dB(A) liegt. 

 

Folgende Zusammenfassung ist dem Gutachten zu entnehmen: 

 

„Die durch die geplante Fußball-Vereinsnutzung des Sportplatzes Schederweg in Meschede in der 

nächsten schutzbedürftigen Nachbarschaft zu erwartenden Beurteilungspegel wurden mit einer Immissi-

onsprognose ermittelt. Die Untersuchung erfolgte, auf Grundlage von Vergleichsuntersuchungen, nach 

den Regeln der Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV [1] für Immissionsprognosen. Die 

Prognosebeurteilungspegel für den vorgesehenen uneingeschränkten Betrieb liegen am maßgeblichen 

Immissionsort, je nach Beurteilungsfall zwischen 4 dB unter dem Immissionsrichtwert und 5 dB über dem 

Immissionsrichtwert für den Tag der 18. BImSchV [1] (Kapitel 7.2.1). Richtwertüberschreitungen ergeben 

sich dabei für mehrere Nutzungskonstellationen mit Spielbetrieb mit mehr als 70 Zuschauern. Nachts 

                                                           
4
 BauGB-Kommentar von Brügelnamm: § 9 Rn. 465; VGH Baden-Württemberg 04.11.1996, 5 S 5/95 

5 VGH Baden-Württemberg 04.11.1996, 5 S 5/95 
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(22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) ist keine Sportanlagennutzung vorgesehen. Richtwertüberschreitungen können 

für den vorgesehenen Betriebsumfang vermieden werden, wenn die im Kapitel 8 dokumentierten Lärm-

schutzmaßnahmen erfüllt werden. Für die aktuell geplante Nutzung mit bis zu 2 Fußballspielen am Tagen 

ohne Schulsport- und Trainingsnutzung resultieren aus den Anforderungen im Wesentlichen folgende 

einzuhaltende organisatorische Maßnahmen:  

 

- Keine Spiele mit mehr als 200 Zuschauern 

- Beschränkung auf 1 Spiel an Werktagen mit Fußballspielnutzung mit mehr als 120 Zuschauern 

- Beschränkung auf 1 Spiel an Sonntagen und Feiertagen mit Fußballspielnutzung mit mehr als 70 Zu 

   schauern und Zugang nicht vor 14:30 Uhr bei Spielen mit mehr als 70 Zuschauern 

 

Maßgeblich für den zulässigen Nutzungsumfang sind die nächsten vorhandenen Nachbargebäude im 

Süden am Schederweg und an der Josef-Künsting-Straße sowie die nächsten bisher unbebauten Wohn-

bauflächen im Norden, im Bebauungsplan Nr. 23.5 „Feldstraße“. An den übrigen betrachteten Immission-

sorten ergeben sich wesentlich niedrigere Beurteilungspegel. Pegelbestimmend sind die vom Fußball-

spielfeld und von dem Zuschauerbereich ausgehenden Geräusche. Am Immissionsort I 6 „Feldstraße 7a“ 

hat außerdem die Nutzung des Anlagenparkplatzes Pegeleinfluss. Eine Überschreitung der höchstzuläs-

sigen Maximalpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen ist nicht zu erwarten (Kapitel 7.2.2). Eine im Sinne 

der Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV [1] wesentliche Erhöhung des Verkehrs auf öffent-

lichen Verkehrsflächen durch die der Anlage zuzuordnenden Fahrten und Parkvorgänge ist nicht zu er-

warten (Kapitel 7.3).  

 

Die vorstehende Beurteilung gilt für den Regelbetrieb. Im Rahmen der Regelungen der Sportanlagen-

lärmschutzverordnung - 18. BImSchV [1] für seltene Ereignisse (bis zu 18 Kalendertage eines Jahres) 

können höhere Geräuscheinwirkungen zugelassen werden. Die dabei einzuhaltenden Beurteilungspegel 

liegen 10 dB über den Immissionsrichtwerten und werden für keinen der betrachteten Prognosefälle 

überschritten. Für seltene Ereignisse können Abweichungen von den beschriebene organisatorischen 

Regelungen beziehungsweise den Lärmschutzmaßnahmen nach Kapitel 8 zugelassen werden. 

Hinweis: 

Die Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV [1] gilt für die immissionsrechtliche Beurteilung 

der Geräusche von Sportanlagen. Die Richtlinie für die städtebauliche Planung DIN 18 005 Teil 1 [3] ver-

weist zur Ermittlung und Beurteilung ebenfalls auf die 18. BImSchV [1]. Bei Einhaltung der Immissions-

richtwerte der 18. BImSchV [1] werden auch die Orientierungswerte für den Schallschutz im Städtebau 

aus Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 [4] eingehalten.  

 

Abweichungen sowie Veränderungen der Betriebsdaten und Geometrien können zu Beurteilungspe-

gelerhöhungen führen und machen eine ergänzende Beurteilung erforderlich.“(Zitat Schalltechnische 

Untersuchung Nr. 19-14, Kap. 9) 

 

12. Kampfmittel / Altlasten  

Die Abfrage bzgl. des Vorliegens von Kampfmitteln hat ergeben, dass für den Geltungsbereich der Be-

bauungsplanänderung keine Bombardierung festgestellt wurde. Im Westen des Geltungsbereiches befin-
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det sich jedoch eine Fläche mit Stellungsbereichen. Für diese Stellungsbereiche empfiehlt der KBD-WL 

(Bezirksregierung Arnsberg, Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe) als Kampfmittelbeseiti-

gungsmaßnahme das Sondieren der Stellungsbereich. Folgender Hinweis wird in den Bebauungsplan 

aufgenommen:  

 

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden ver-

dächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverzüglich der 

Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei zu ver-

ständigen. Zudem befinden sich im Geltungsbereich Stellungsbereiche. Im Zuge von Baumaßnahmen 

sind als Kampfmittelbeseitigungsmaßnahme Sondierungen dieser Stellungsbereiche vorzunehmen. An-

fragen zu Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen müssen durch die örtliche Ordnungsbehörde erfolgen.  

 

Bodenverunreinigungen im Plangebiet sind nicht bekannt und werden auch nicht vermutet. Die Gesamt-

fläche des Geltungsbereiches wurde in der Vergangenheit als Sportanlage genutzt und ist bereits in Tei-

len bebaut, so dass Bodenbelastungen ausgeschlossen werden können. 

 

13. Ver- und Entsorgung / Anforderungen des § 44 Landeswassergesetz / Abfallbeseitigung / Bo-
den- und Bauschuttmassen / Überschwemmungsgebiete / Wasserrecht 

 

13.1. Wasser-, Gas- und Stromversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung 

Die gesamte leitungsgebundene Infrastruktur ist in den umliegenden Straßen bereits vorhanden. Für die 

bestehenden Gasleitungen wird ein Leitungsrecht zugunsten der öffentlichen Versorgungsträger festge-

setzt, um diese auch für die Zukunft dauerhaft zu sichern.  

 

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt durch die Hochsauerlandwasser GmbH. Die Strom- und Gasver-

sorgung erfolgt durch die einschlägigen Versorgungsträger. 

 

Zu der Forderung des § 44 Abs. 1 des Landeswassergesetzes (LWG) in der zur Zeit geltenden Fassung, 

für das Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt 

oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, bereits bei der Planung die erforderlichen 

Entwässerungseinrichtungen für eine Versickerung oder für eine Verrieselung oder für eine ortsnahe 

Einleitung (ggfs. über einen Transportkanal ohne Vermischen mit Schmutzwasser) in ein Gewässer zu 

berücksichtigen, sofern dieses ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist, ist fol-

gendes auszuführen:  

 

Das Gebiet ist bereits genutzt, d.h. bebaut und erschlossen. Die Klausel des LWG kommt nicht zur An-

wendung. Die Entwässerung wird über die vorhandene Kanalisation erfolgen.  

 

13.2. Frage der angemessenen Löschwasserversorgung 

Die erforderliche Löschwassermenge ist sichergestellt durch Hydranten der Hochsauerlandwasser 

GmbH.  
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13.3. Abfallbeseitigung / Boden-und Bauschuttmassen 

Aufgrund der abfallrechtlichen Vorschriften wird der in der Kreis- und Hochschulstadt Meschede anfallen-

de Abfall getrennt nach den einzelnen Abfallfraktionen erfasst und u. a. im Rahmen des Dualen Systems 

einer Wiederverwertung zugeführt. Nicht verwertbare Reststoffe werden in der genehmigten Abfalldepo-

nie des Hochsauerlandkreises entsorgt. Die organischen Abfälle werden getrennt eingesammelt (Bioton-

ne) und dem zuständigen Kompostwerk angedient.  

 

Sollte es im Plangebiet zu anfallenden Boden- und  Bauschuttmassen kommen, werden diese auf einer 

für den Abfallstoff zugelassenen Entsorgungsanlage beseitigt bzw. einer ordnungsgemäßen und schad-

losen Verwertung zugeführt, soweit diese nicht zulässigerweise im Baugebiet zum Massenausgleich oder 

zur Profilierung von Bodenflächen wieder eingebaut werden können. 

 

13.4. Überschwemmungsgebiete 

Es sind keine tatsächlich oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete durch ordnungsbehördli-

che Verfügung der zuständigen Wasserbehörde gem. § 76 WHG bzw. § 83 LWG im Bereich der Bebau-

ungsplanänderung festgelegt.  

 

14. Schutzgebiete; Zur Bodenschutzklausel; Zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung; Arten-
schutzrechtliche Prüfung 

Der Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung liegt nicht im Bereich einer Wasserschutzzone.  

 

Der Landschaftsplan für den Bereich der Kreis- und Hochschulstadt Meschede trifft für den Geltungsbe-

reich der Bebauungsplanänderung keine Aussagen, da sich der Bereich innerhalb der im Zusammen-

hang bebauten Ortsteile sowie im Geltungsbereich von Bebauungsplänen befindet.  

 

Die sog. „Bodenschutzklausel“ gem. § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB sagt aus, dass mit Grund und Boden 

sparsam und schonend umgegangen werden soll und zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnah-

me von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 

durch Wiedernutzbarkeit von (Brach-) Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen der Innenent-

wicklung zu nutzen sind sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. Da im 

vorliegenden Fall in geringem Maße keine neuen Baurechte geschaffen werden, sondern die bisherige 

Sportnutzung erweitert wird, so dass dafür keine zusätzlichen Flächen im Außenbereich in Anspruch 

genommen werden müssen, liegt ein Verstoß gegen die Bodenschutzklausel nicht vor. Durch die Ausnut-

zung und Erweiterung bestehenden Baurechts ist das Gegenteil der Fall.  

 

Handlungsalternativen zu der mit diesem Bebauungsplan begründeten Erweiterung der Sportanlagenut-

zung sind gegeben, aber nicht geeignet, da zum einen das Ziel verfolgt wird, dass unter Inanspruchnah-

me der Bestandsflächen eine erweiterte Sportanlagennutzung erfolgen kann. Zum anderen wird eine 

Alternative eines neuen Sportplatzes oberhalb des Schulzentrums als nicht geeignet eingestuft. Vor allem 

hinsichtlich der Lärmimmissionen stellt sich je nach Anordnung der Zuschauerplätze nur ein gleicher, 

teilweise gar ein schlechterer Zustand (2-3 dB(A) höher) dar. Zudem ergeben sich durch die Hanglage 

bauliche Schwierigkeiten, so dass es zu einem erheblichen finanziellen und baulichen Aufwand kommen 
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würde. Hinzu kommt, dass ein neuer Sportplatz aufgrund seiner Größe an diesem Standort nur in einer 

schlechteren Ausstattung als der bestehende Sportplatz hergestellt werden könnte (ohne 400 m – Um-

laufbahn). Auch andere Standorte sind nach näherer Betrachtung als wenig geeignet ausgeschieden. 

 

Die Fläche wird weiterhin für die Nutzung durch eine Sportanlage vorgesehen. Auswirkungen auf das 

Klima sind nur im kleinklimatischen Rahmen zu erwarten. Da davon ausgegangen werden kann, dass die 

bestehenden Böschungen und der Baumbestand in der Form erhalten bleibt oder bei Verlust neu ge-

pflanzt wird, sind Auswirkungen als gering bis unerheblich einzuschätzen. Die von Bebauung freizuhal-

tende Sportanlage stellt mit der im Südwesten angrenzenden Parkanlage des Krankenhauses eine 

Frischluftschneise dar, die gerade auch für die umliegende Wohnbebauung positive klimatische Auswir-

kungen mit sich bringt.  

 

Von einer artenschutzrechtlichen Prüfung nach dem BNatSchG vom 29.07.2009 für die Bebauungs-

planänderung wird abgesehen, da sich die Nutzung der bestehenden Sportanlage nicht ändert. Es wer-

den keine neuen, zusätzlichen Gebäude ermöglicht. Lediglich durch die Erweiterung der bestehenden 

Parkmöglichkeiten auf die Flächen des ehemaligen Bolzplatzes kommt es zu baurechtlichen Verände-

rungen, die bauliche Maßnahmen generieren können. Auswirkungen auf den Artenschutz werden 

dadurch nicht erwartet: Die betroffene Fläche wurde in der Vergangenheit als Bolzplatz genutzt und ist 

seit einigen Jahren nicht mehr genutzt worden. Die Fläche an sich ist geprägt durch Rasen, der aufgrund 

seiner Vornutzung keinen Charakter einer Blumenwiese aufweist, die eine wichtigen Lebens- und Nah-

rungsraum für Insekten darstellen würde. Der Bereich könnte aufgrund bereits bestehender Störungen 

(Sportplatznutzung, Straßenverkehr) allenfalls von störungsunempfindlichen Arten als Lebensstätte ge-

nutzt werden. Die Intensität der Störungen wird sich durch die geplante Nutzung nicht wesentlich erhö-

hen. Somit ist nicht davon auszugehen, dass gegen das Störungsverbot verstoßen wird. Hinzu kommt, 

dass mögliche neue Lebens- und Nahrungsräume sich in der Nähe, oberhalb der Bebauung am Schede-

rweg, anschließen und so für Ausweichquartiere gesorgt ist. Rückzugsräume für Tier- und Pflanzenarten 

bieten zudem die sich direkt anschließenden Böschungsflächen, die zum Großteil (lediglich eine Fahrspur 

zu den neuen Parkmöglichkeiten kann entstehen) unangetastet bleiben. 

 

15. Flächenbilanz 

Flächen für Sportanlagen        19.225 qm 

Hiervon: 

Vorgeschlagene Abgrenzung Sportanlage      10.578 qm 

Flächen für Stellplätze                       1.335 qm 

 

Öffentliche Parkfläche             335 qm 

Straßenverkehrsfläche             492 qm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamtfläche:          20.052 qm 
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16. Bodenordnung, Realisierung und Kosten von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaß-
nahmen und Planungskosten 

Hoheitliche Maßnahmen der Bodenordnung sind nicht erforderlich, da es sich um ein bestehendes, ge-

nutztes Gebiet handelt, das keine Neuordnung erfordert.  

 

Realisierung und Kosten von Erschließungsmaßnahmen 

Der Kreis- und Hochschulstadt Meschede entstehen keine Kosten durch die vorliegende Bebauungs-

planänderung. Die Herstellung zusätzlicher Erschließungsanlagen (öffentliche Verkehrsflächen, Ver- und 

Entsorgungsanlagen) ist nicht erforderlich, da diese bereits existieren. Optional können Kosten für die 

Herstellung einer weiteren Stellplatzanlage entstehen. 

 

Realisierung und Kosten von Ausgleichsmaßnahmen  

Eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und eine Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen sind in dem 

gewählten Verfahren des „beschleunigten Verfahrens“ gem. § 13a Abs. 1 und 2 BauGB nicht erforderlich. 

Kosten hierfür entstehen demnach nicht. 

 

Planungskosten 

Die im Zuge des Bauleitplanverfahrens entstehenden Planungskosten sowie Kosten für erforderliche 

Gutachten bzw. Genehmigungen sind von der Kreis- und Hochschulstadt Meschede zu tragen.  

 

17. Änderungen während des Planverfahrens 

Nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung wurden folgende Änderungen am Vorentwurf des Be-

bauungsplans vorgenommen: 

 

 Festsetzung eines Leitungsrechtes für öffentliche Versorgungsträger (Gas) 

 Umwandlung der Festsetzung zu immissionsschutzrechtlichen Regelungen zu den Nutzungszeiten in 

einen Hinweis 

 Erweiterung der zur Sportanlage gehörenden Stellplatzfestsetzung ist Richtung Osten  

 

Nach Durchführung der öffentlichen Auslegung wurden folgende Änderungen am Entwurf des Bebau-

ungsplans vorgenommen: 

 

 Überarbeitung des schalltechnischen Berichts aufgrund der Erweiterung der zur Sportanlage gehö-

renden Stellplatzfestsetzung sowie der Begründung.  

 Reduzierung der zur Sportanlage gehörenden Stellplatzfestsetzung 

 

Meschede 11.07.2019 

Kreis- und Hochschulstadt Meschede 

Fachbereich Planung und Bauordnung 

 

Im Auftrag 

Klaus Wahle, Fachbereichsleiter 
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